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Geltendes Recht Arbeitsversion

Nachtrag III zum Polizeireglement vom 16. November 2004

I.

Der Erlass SRS 412.11 (Polizeireglement vom 16. November 2004) (Stand 
1. März 2011) wird wie folgt geändert:

Polizeireglement

vom 16. November 2004

Der Grosse Gemeinderat1) erlässt gestützt auf Art. 32 Ziff. 2 der Gemeindeord-
nung2), Art. 10 Abs. 1 des Polizeigesetzes3) und Art. 7bis des Hundegesetzes4) als 
Reglement:

Der Grosse Gemeinderat5) erlässt gestützt auf Art. 10 Abs. 1 des Polizeigeset-
zes6) und Art. 9 Abs. 2 und Art. 10 des Hundegesetzes7) als Reglement:

Art.  3
Überwachung des öffentlichen Grundes

1 Öffentliche Plätze und Strassen können mit Videokameras überwacht werden, 
welche eine Personenidentifikation nicht zulassen.

1) Seit 1.1.2005: Stadtparlament.
2) SRS 111.1.
3) sGS 451.1.
4) sGS 456.1.
5) Seit 1.1.2005: Stadtparlament.
6) sGS 451.1.
7) sGS 456.1.
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Geltendes Recht Arbeitsversion

2 Der Stadtrat kann die örtlich begrenzte Überwachung mit Videokameras bewilli-
gen, welche die Personenidentifikation zulassen, wenn der Einsatz solcher Vi-
deokameras zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geeignet und 
erforderlich ist und wenn die Öffentlichkeit mit Hinweistafeln auf diesen Einsatz 
aufmerksam gemacht wird.

2bis Der Einsatz von Technologie zur automatisierten Identifikation von Personen 
ist verboten.

3 Aufzeichnungsmaterial von Überwachungseinrichtungen wird nach 100 Tagen 
vernichtet. Vorbehalten bleibt die Weiterverwendung in einem Strafverfahren.

4 Eine missbräuchliche Verwendung des Bildmaterials ist durch geeignete techni-
sche und organisatorische Massnahmen auszuschliessen.

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. Der Stadtrat bestimmt 
das Inkrafttreten.8)

St.Gallen, xxx

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke

8) Inkrafttreten: xxx.


